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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1972

Norm

ABGB §1053

ABGB §1063

StG §171 Ba

Rechtssatz

Bis zur Übergabe des Kaufgegenstandes behält der Verkäufer in der Regel sowohl das Eigentumsrecht als auch die

Besitzrechte an der verkauften (beweglichen) Sache; diese bleibt daher für den Käufer eine "fremde" im Sinne des §

171 StG.
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